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Top 6 Beschluss zur Hauptsatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 
 
 
Den Gemeindevertretern wurde vorab die überarbeitete Fassung der Hauptsatzung als Tisch-
vorlage ausgehändigt. Die Änderungen/Ergänzungen erfolgten aufgrund des Rundschreibens 
des Innenministeriums (eingegangen am 01.07.2024) und der Stellungnahme der Kommunal-
aufsicht (ebenfalls eingegangen am 01.07.2024). Der Bürgermeister übergibt das Wort an Frau 
Adam. Frau Adam führt Erläuterungen zur Hauptsatzung, insbesondere zu den kurzfristig ein-
gearbeiteten Änderungen, aus.  
 
Herr Schmiedeberg beantragt folgende Änderungen: 
  
1.  § 7 Abs. 6 Ziff. 6 soll wie folgt ergänzt werden: Vor Abgabe der Stellungnahme ist das 

Einvernehmen mit dem Bauausschuss herzustellen. In Fällen mit besonderer Dringlich-
keit, kann dieses Einvernehmen auch nach Abgabe der Stellungnahme hergestellt wer-
den. 
Herr Wardecki lässt über den Antrag abstimmen. Dem Antrag wird einstimmig zu-
gestimmt. 

 
2. § 7 Abs. 7: Der zweite Satz ist zu streichen. 

Herr Wardecki lässt über den Antrag abstimmen. Dem Antrag wird einstimmig zu-
gestimmt.  

 
Frau Bräunig beantragt folgende Änderung: 

• § 4 Abs. 2 S. 2 soll wie folgt ergänzt werden: “…, in einer angemessenen Frist, spätes-
tens bis zur nächsten Sitzung der Gemeindevertretung, schriftlich oder in Textform 
beantwortet werden.”  

 
Herr Wardecki lässt über den Antrag von Frau Bräunig abstimmen. Dieser wird mit 5 Ja-
Stimmen und 8 Nein-Stimmen abgelehnt. 
 
Anschließend verliest Herr Wardecki den Beschlussvorschlag und lässt abstimmen. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt die Hauptsatzung 
der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen in der geänderten Fassung der vorliegenden Tischvor-
lage nebst den folgenden beschlossenen Änderungen: 

• § 7 Abs. 6 Ziff. 6 soll wie folgt ergänzt werden: Vor Abgabe der Stellungnahme ist das 
Einvernehmen mit dem Bauausschuss herzustellen. In Fällen mit besonderer Dringlich-
keit, kann dieses Einvernehmen auch nach Abgabe der Stellungnahme hergestellt wer-
den. 



• § 7 Abs. 7: Der zweite Satz ist zu streichen. 
 
Abstimmungsergebnis: 

Anzahl der Mitglieder: 13 
davon anwesend:   13 
Zustimmung:  9 
Ablehnung: 0 
Enthaltung: 4 
Befangenheit: 0 

 

 
 


